
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über unsere zentralen Forderungen für den Doppelhaushalt 2026/2027 haben wir mit 

dem Vorsitzenden der CSU-Landtagsfraktion Klaus Holetschek und der Vorsitzenden 

des Landtagsausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Petra Guttenberger im Maximilianeum diskutiert: Dazu gehören unter anderem die An-

hebung des Eingangsamtes auf die Besoldungsgruppe A 11, die Hebung von je 100 

Stellen von A9 nach A10, weitere Stellenhebungen, insbesondere von A 12 nach A 13, 

sowie der Ausbau der Spitzenstellen für die modulare Qualifizierung (Aufstieg in die 4. 

QE). 

  
 

Der Rechtspfleger-Kurier 
 

 
 

vom 
Verband Bayerischer Rechtspfleger e.V. 

 
 

Ausgabe I/2026 Jahrgang 59 

Die Themen 

 Doppelhaushalt 2026/2027 (S. 1/2) 

 Bezirksverband Nürnberg: Stadtspaziergang mit den neuen Kolleginnen und Kollegen    

(S. 3/4) 

 Bezirksverband Würzburg: Bericht zum „internationalen“ Herbstausflug nach Frankfurt 

(S. 5/6) 

 Bezirksverband Ansbach: Mitgliederversammlung und Weihnachtsmarktbesuch (S.7) 

 Erasmus- Bericht der RpflAnw’in Laura Bittel (AG Haßfurt) aus Salzburg (S. 8-14) 

 Anzeige der Debeka (S. 15) 

 

Kurz & knapp: 

• Der Landesvorstand des Verbandes Bayerischer Rechtspfle-

ger e.V. wünscht allen Kolleginnen und Kollegen ein gesun-

des und erfolgreiches Jahr 2026! 
 

Doppelhaushalt 2026/2027 

Unsere Forderungen: „Nachvollziehbar und berechtigt“ 
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„Nur so können wir Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger Tag für Tag unseren Beitrag 

für die innere Sicherheit im Lande leisten, zur wirtschaftlichen Entwicklung Bayerns 

beitragen und Bürgern in vielen Lebenslagen zur Seite stehen“, begründete Vorsit-

zende Claudia Kammermeier die Position des VBR. 

Als „nachvollziehbar und berechtigt“ bezeichneten die Abgeordneten unser Anliegen, 

besonders mit Blick auf die besoldungsmäßigen Auswirkungen des Urteils des Bun-

desarbeitsgerichts zur Höhergruppierung der Serviceeinheiten. Gleichzeitig verwiesen 

die Politiker auf die Haushaltslage. Als erster und schnell umsetzbarer Schritt für eine 

bessere Besoldung müsse die Beförderungswartezeit von A9 auf A10 auf zwei Jahre 

verkürzt werden, betonte Kammermeier. Holetschek und Guttenberger sicherten hier-

für ihre Unterstützung zu. 

Weitere Themen des Gesprächs waren eine Entlastung des Personals durch unsere 

Vorschläge zur Entbürokratisierung und die Digitalisierung der Justiz. 

 

Alexander Hannes 

 

 

Gespräch mit der Regierungsfraktion: Werner Felkl (v.l.), Monika Fünffinger, Claudia Kam-

mermeier, MdL Klaus Holetschek, MdL Petra Guttenberger und Alexander Hannes  

 

Text: Alexander Hannes 

Foto: CSU-Fraktion   
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Mittlerweile kann man wirklich sagen: alle Jahre wieder        

Am 30. September 2025 trafen wir uns mit Kolleginnen und Kollegen, die heuer nach 
bestandenem Examen im Bereich des BV Nürnberg ihren Dienst angetreten haben, 
um Neu-Nürnbergern und Interessierten ein paar Eindrücke und vielleicht Geheimtipps 
über die Stadt zu vermitteln und sich danach beim gemütlichen Zusammensein etwas 
besser kennenzulernen. 

Erfreuliches aus diesem Jahr: wir haben an das Erkennungszeichen gedacht, es wa-
ren erneut mehr Teilnehmer dabei als im Vorjahr, wir konnten schönstes Herbstwetter 
genießen und zum Start gab´s gleich mal original Nürnberger Elisenlebkuchen (auch 
wenn´s zugegebenermaßen dafür noch a bisserl früh im Jahr war). 

Auch dieses Mal hatte Stefanie sich eine wundervolle Tour durch die Nürnberger Alt-
stadt überlegt, den Geheimtipp für einen beeindruckenden Blick auf die Burg verraten, 
witzige und interessante Infos an so manch schöner Stelle der Altstadt gegeben und 
uns zum Schluss zu unserem Lokal geführt um den Abend entspannt gemeinsam aus-
klingen zu lassen.  

Wir wünschen unseren neuen Kolleginnen und Kollegen weiterhin einen guten Start! 

 

Sonja Pözl  

Bezirksverband Nürnberg 

 

 

 

Bezirksverband Nürnberg: Stadtspaziergang mit den neuen 

Kolleginnen und Kollegen 

Ausgabe Nr. 3 von „Willkommen in Nürnberg!“ 
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Text: Sonja Pözl 

Fotos: Maren Hofecker, Stefanie Nentwich, Sonja Pözl 
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Am 16.10.2025 war es wieder soweit – der Herbst stand vor der Tür, und das bedeu-

tete: Unser jährlicher Herbstausflug! Dieses Mal in die glänzende Bankenmetropole 

Frankfurt am Main. Ja, genau – wir machten einen Ausflug in den Finanzdschungel! 

Die Reiseteilnehmer brauchten dafür nichts weiter als ein gültiges Deutschlandticket, 

denn die Fahrt nach Frankfurt am Main fand mit dem Regionalzug statt. 

Der Vormittag begann mit einer exklusiven Führung durch das Besucherzentrum der 

Europäischen Zentralbank (EZB). Für deren Besuch brauchte man neben einem gül-

tigen Ausweis auch im Vorfeld eine große Hartnäckigkeit und einen ordentlichen 

Schuss Glück bei der Anmeldung – an dieser Stelle sei unserer lieben Kollegin Chris-

tine Hofstetter gedankt, die immer und immer wieder unsere Anmeldung bei der EZB 

platzierte. Dafür wurden uns dann die wahren Geheimnisse des Finanzuniversums 

enthüllt: Warum sind stabile Preise wichtig? Wie schützt man sein Geld vor der Infla-

tion? Und vor allem: Was genau ist der Euro wert, außer dass er immer wieder aus 

unseren Geldbörsen verschwindet? Wer noch nie über den Wert der Preisstabilität 

nachgedacht hat, konnte spätestens dort tief in die Welt der Finanzmagie eintauchen.  

 

Mit dem Eintritt in die EZB verließen wir übrigens sogar deutsches Hoheitsgebiet, denn 

die EZB ist eine eigene Entität. Insoweit war unser Ausflug sogar international! 

Zum Mittagessen waren wir in einer nahegelegenen Filiale der „L’Osteria“. Dort konn-

ten wir ausprobieren, wie man über fast zwei Dutzend wagenradgroße Pizza auf viel 

Bezirksverband Würzburg: Bericht zum „internatio-

nalen“ Herbstausflug nach Frankfurt 
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zu kleinen Tischen drapiert – aber mit ge-

meinsamer Absprache und Teamwork geht 

bekanntlich alles.   

Am Nachmittag ging es nach dem finanz-

technischen Höhenflug in der EZB im 

wahrsten Sinne des Wortes in den Keller: 

Das moderne Bürohochhaus wurde auf der 

alten Frankfurter Großmarkthalle errichtet 

und deren Keller birgt ein düsteres Geheim-

nis aus dem dunkelsten Kapitel unserer Ge-

schichte. Dort wird nämlich etwas versteckt 

an die Massendeportationen jüdischer 

Menschen während des Zweiten Welt-

kriegs erinnert. Ein Mitarbeiter des Jüdi-

schen Museums nahm uns mit auf eine be-

wegende Tour, die uns an die schreckli-

chen Ereignisse der Vergangenheit mahnt.  

Der Ausflug endete dann auch offiziell nach 

der Besichtigung der Erinnerungsstätte in 

der ehemaligen Großmarkthalle. Wer 

wollte, konnte danach Frankfurt noch etwas 

auf eigene Faust erkunden. 

Insgesamt war es ein sehr gelungener Ausflug mit vielen interessanten Einblicken in 

Bereiche, in die man sonst – allein schon wegen der hohen Anmelde- und Sicherheits-

hürden – kaum hineinkommt. 

 

Text: Phillip Hesse 

Fotos: Andreas Jähnig 
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Der Bezirksverband Ansbach hat am 01.12.2025 seine alljährliche Mitgliederversamm-

lung abgehalten. Es wurden verschiedene Angelegenheiten besprochen und rege dis-

kutiert. Zum einen wurden Themen der letzten Hauptverwaltungssitzung erörtert (wie 

z. B. die angespannte Haushaltssituation in Bayern und deren Auswirkungen auf un-

sere Besoldungen usw.), zum anderen wurde auch die Neugewinnung weiterer Mit-

glieder für den Bezirksverband thematisiert. Der Bezirksverband möchte seine Bemü-

hungen, neue Mitglieder für den Verband zu gewinnen, weiter fortsetzen. Den Kolle-

ginnen und Kollegen sollen dabei verstärkt die Vorteile einer Verbandsmitgliedschaft 

aufgezeigt werden.  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Versammlung stellten erfreut fest, dass dem 

Bezirksverband Ansbach wieder etwas Leben eingehaucht werden konnte, nachdem 

er im letzten Jahr kurz vor der Auflösung stand. Auch die anwesenden Pensionäre 

äußerten sich positiv darüber, wieder regelmäßig vom Bezirksverband informiert zu 

werden.  

Im Anschluss an den offiziellen Teil stand noch ein gemeinsamer Besuch auf dem 

Ansbacher Weihnachtsmarkt auf dem Programm. Der Bezirksverband spendierte je-

dem Teilnehmer einen Glühwein oder Kinderpunsch sowie eine Bratwurstsemmel bzw. 

eine vegetarische Alternative. Bei guter Unterhaltung und geselligem Austausch wurde 

besprochen, dass der gemeinsame Weihnachtsmarktbesuch auch im nächsten Jahr 

wieder stattfinden soll.  

 

Text und Foto: Katharina Walz 

 

 

Bezirksverband Ansbach: Mitgliederversammlung und Weih-

nachtsmarktbesuch 
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Zu Beginn meines Erasmus-Praktikums wurde ich angelobt und erhielt eine Hausfüh-

rung. Anschließend bekam ich einen Einblick in 

die Einlaufstelle (=Post-/ Eingangsannahme) des 

Bezirksgerichts. Danach kam ich in die erste Ab-

teilung.  

 

Exekutions-/ Insolvenzabteilung 

 

Zu Beginn meins Praktikums durfte ich zwei Wo-

chen in die Exekutionsabteilung. Dort werden 

Mahnklagen, Exekutionen (=Vollstreckung) und 

Privatkonkurse (=Privatinsolvenzen) bearbeitet.  

Ansprechpartner war ein Rechtspflegeranwärter, 

welcher mir das Exekutions- und das Konkursver-

fahren näherbrachte, sowie mir die Ausbildung 

zum Rechtspfleger in Österreich erklärte.  

Im Gegensatz zum deutschen Modell des dualen Studiums, welches die Anwär-

ter vollumfänglich in allen Rechtsgebieten ausbildet, machen die österreichi-

schen Kollegen eine Ausbildung, die sie gezielt auf eine Abteilung spezialisiert. 

Diese dauert 3 Jahre und startet mit einem ersten Ausbildungsabschnitt, in wel-

chem die Anwärter die Tätigkeiten der Kanzleien (=Geschäftsstellen) der ver-

schiedenen Abteilungen kennenlernen. Anschließend werden sie einer Abtei-

lung zugeteilt, in der sie die folgenden Jahre ausgebildet werden. Zugeteilt wird 

je nach Bedarf, offenen Planstellen und Wunsch des Anwärters. Nach Ab-

schluss der Ausbildung ist ein Wechsel in ein anderes Rechtsgebiet nur mög-

lich, wenn vorher ein erneuter spezialisierter Ausbildungsabschnitt von ca. 1 ½ 

Jahren erfolgreich abgeschlossen wurde und somit ein weiterer Rechtspfleger-

Titel hinzukommt.  

Zudem gibt es Unterschiede bezüglich des Lehrmaterials und der Prüfungen. In 

Österreich gibt es, in der Regel, keine große Loseblattsammlung der Gesetze. 

Hier werden hauptsächlich Onlinegesetze und gebundene Exemplare der ein-

zelnen Gesetzbücher verwendet. Für die Prüfungen dürfen auch die Onlinege-

setze verwendet werden. 

Die spezialisierte Ausbildung wird jedoch umstrukturiert. Ab 01.01.2026 wird 

sich am deutschen Modell orientiert und ein duales Studium eingeführt, welches 

alle Rechtsgebiete ausbilden soll. 

Der österreichische Rechtspfleger ist gegenüber dem Richter seiner Abteilung 

weisungsgebunden, wobei sich die Richter aber rechtlich nicht in die Entschei-

dungen der Rechtspfleger einmischen.  

Erasmus-Bericht der RpflAnw’in Laura Bittel (AG Haßfurt) aus 

Salzburg 
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Abschlüsse, wie Bachelor, Master, Magister o.Ä. werden in Österreich als offi-

zieller Teil des Namens eingetragen. 

In der Exekution wurden viele Akten mit mir besprochen. Als Exekutionsmittel gibt es 

die Forderungs- (=Pfändung von z.B. Lohn) und die Fahrnisexekution (=Pfändung 

durch den Gerichtsvollzieher) sowie die Zwangsverwaltung bzw. -versteigerung. Die 

Letzteren sind in Österreich Richtertätigkeiten.  

Im Konkurs wurden ebenfalls Akten mit mir besprochen. Zudem durfte ich an einigen 

Verhandlungen teilnehmen. Dabei werden, anders als in Deutschland, Zahlungsplan 

und Forderungen zwischen Schuldner und Gläubiger vor dem Rechtspfleger verhan-

delt. Bei Ablehnung des Zahlungsplans geht das Verfahren in ein Abschöpfungsver-

fahren über. Jetzt wird sämtliches Vermögen, welches das Existenzminimum über-

steigt, gepfändet und verteilt.  

Anders als im deutschen Recht gibt es grundsätzlich nur bei Konkursverfahren, bei 

denen Grundbesitz betroffen ist, einen Insolvenzverwalter. Bei allen Verfahren, die ich 

gesehen habe, wurde die Eigenverwaltung angeordnet.  

Zudem durfte ich für einen Tag einen Gerichtsvollzieher begleiten. 

Zuerst sind wir zu einer Mietpfändung gefahren. D.h. der Gerichtsvollzieher pfändet 

werthaltige Gegenstände eines Mieters, welcher im Mietrückstand ist. Dies ist ein not-

wendiger Vorschritt zur Räumungsklage durch den Vermieter. Bei unserem Termin 

gab es keine pfändbaren Gegenstände. 

Anschließend führte der Gerichtsvollzieher einen Hausanschlag durch. Dabei wird ein 

Schreiben durch Anschlag an das schwarze Brett eines Mietshauses angebracht und 

somit ein Begehren, die Räumlichkeiten zu renovieren, über den Rechtsweg veröffent-

licht. Dies ist zwingend notwendig, damit den Mietern die Möglichkeit zum Einspruch 

gegeben wird.  

Danach ging es zu einer Inventarisierung im Rahmen eines Privatkonkurses. Es gab 

keine pfändbaren Gegenstände, welche inventarisiert werden müssten. 

Zum Abschluss begleitete ich den Gerichtsvollzieher bei etwa 25 versuchten Vollzü-

gen. Dabei konnten jedoch nur zwei Personen angetroffen werden. Bei der ersten Per-

son gab es keine pfändbaren Gegenstände, weshalb ein Vermögensverzeichnis auf-

genommen wurde. Mit der zweiten Person wurde eine Ratenzahlung vereinbart.  

An einem anderen Tag durfte ich erneut einen weiteren Gerichtsvollzieher begleiten. 

Dieser erklärte mir die App, mit welchen die Gerichtsvollzieher arbeiten. 

 

Außerstreitabteilung 

In der Außerstreitabteilung werden Familien-, Erwachsenenschutz- (=Betreuung) und 

Verlassenschaftssachen (=Nachlass) bearbeitet. Ein Rechtspfleger in dieser Abteilung 

bearbeitet alle drei Rechtsgebiete. Dort war ich hauptsächlich bei den Richtern Mag. 

Wegleiter und Mag. Posch. 

In Österreich werden die Erbenermittlung und Bestimmung des Nachlassens 

durch einen Notar, als so genannter Gerichtskommissär, durchgeführt. Das Ge-

richt/ der Rechtspfleger überprüft dies anschließend und erlässt Beschlüsse.  

Ein sehr großer Unterschied ist hier materiell-rechtlich gegeben. Im 
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österreichischen Recht gibt es keine Universalsukzession und Erben kraft Ge-

setzes. Man wird erst durch eine Erbantrittserklärung zum Rechtsnachfolger 

des Erblassers. Falls es keine potenziellen Erben gibt oder der Nachlass über-

schuldet ist, bleibt dieser unverwaltet bestehen. Im Falle eines Handlungs- oder 

Verwaltungsbedürfnisses einzelner Angelegenheiten, wird ein Verlassen-

schaftskurator (=Nachlasspfleger) bestellt. 

Abschließend ergeht ein Beschluss. Dies ist in solchen Fällen meist die „Über-

lassung an Zahlungsstatt“, wobei der Aktivnachlass zur Tilgung der Beerdi-

gungskosten, an den Antragssteller überlassen wird. Alternativ kann der Aktiv-

nachlass anteilsmäßig an die Gläubiger verteilt werden. 

In Familien- und Erwachsenenschutzssachen durfte ich bei mehreren Verhandlungen 

über Obsorge (=elterliche Sorge), Kontaktrechte (=Umgang) und Scheidungen und 

ihre Folgeverfahren dabei sein und mich mit den Akten dieser Verhandlungen ausei-

nandersetzen. Zudem bereitete ich eigenständig Beschlüsse vor und setzte mich in 

diesem Zusammenhang mit dem Gesetz und dem jeweiligen Verfahren intensiver aus-

einander. Zudem half ich den Richtern bei der Recherche zu einzelnen Rechtsfragen. 

Die Erwachsenenvertretung basiert in Österreich auf 4 Säulen. Es gibt die Vor-

sorgevollmacht, die gewählte, gesetzliche und gerichtliche Erwachsenenvertre-

tung. Bis auf die Vorsorgevollmacht werden alle Vertretungen vom Gericht über-

wacht. Zudem gibt es, bei gerichtlichen Erwachsenenvertretern, neben dem 

erstmaligen Bestellungsverfahren in regelmäßigen Abständen von drei bis fünf 

Jahren ein Erneuerungsverfahren. Genehmigungsverfahren sind hier Richter-

zuständigkeit. 

Dagegen ist das Verfahren über den Unterhalt Minderjähriger vollumfänglich 

Rechtspflegerzuständigkeit. 

Bei Scheidungen gibt es in Österreich, im Gegensatz zu Deutschland, kein 

Trennungsjahr als Voraussetzung. Dafür muss die eheliche Lebensgemein-

schaft seit mindestens sechs Monaten beendet sein. Zudem gibt es in Öster-

reich bei streitigen Scheidungen nach wie vor einen Schuldspruch einer Partei. 

Dieser bildet auch die Anspruchsgrundlage für den Scheidungsunterhalt. 

 

Grundbuchabteilung 

Anschließend war ich in der Grundbuchabteilung. Dort durfte ich den Gerichtsverste-

her Dr. Filip, welcher zugleich Grundbuchrichter ist, unterstützen und für diesen Akten 

bzw. Beschlüsse vorbereiten. Nachdem auch in Österreich Grundbuchakten mit Aus-

landsbezug an den Grundbuchrichter weitergegeben werden, konnte ich sogar einige 

Akten mit deutschen Familien- oder Betreuungsrechtsbezug bearbeiten und diese an-

schließend mit ihm besprechen. Ich hatte sogar eine Akte, in der ein europäisches 

Nachlasszeugnis des Amtsgerichts Haßfurt enthalten war. Während meiner Zeit am 

Nachlassgericht hatte ich leider keine Gelegenheit mit einem ENZ zu arbeiten. Somit 

habe ich das erste Mal richtig mit einem europäischen Nachlasszeugnis meines Aus-

bildungsgerichts in Salzburg arbeiten können. In Zusammenhang mit deutschen 

Rechtsfragen konnte ich ihn somit tatkräftig unterstützen und die ein oder andere 

Frage klären.  
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Zudem habe ich mich durch einige Akten und Verhandlungen intensiver mit dem ös-

terreichischen Wohnungseigentumsgesetz auseinandergesetzt. 

Das Grundbuch selbst ist in Österreich dem deutschen Modell sehr ähnlich. Al-

lerdings gibt es dort nicht das Bestandsblatt und die Abteilungen eins bis drei, 

welche in Tabellenform geführt werden, sonders es ähnelt einer Liste. Im A-

Blatt sind die Grundstücke mit bebautem und unbebautem Anteil aufgelistet. Im 

B-Blatt ist der Eigentümer und im C-Blatt sämtliche Belastungen eingetragen. 

Die Voraussetzungen für einen Eintrag ins Grundbuch (vor allem beim Eigen-

tum) sind teilweise strenger als in Deutschland. So bedarf es zum Beispiel zu-

sätzlich zu den deutschen Voraussetzungen eines Nachweises oder einer ei-

desstattlichen Versicherung, dass man EU-Bürger ist. 

Neben den Vormerkungen gibt es in Österreich auch rangwahrende Anmerkun-

gen, welche im Grundbuch eingetragen werden können. Diese werden einge-

tragen, wenn der Eigentümer seine Liegenschaft veräußern möchte, aber noch 

kein Käufer bekannt ist. Als Berechtigter wird der antragstellende Notar einge-

tragen. Die Anmerkung blockiert die Rangstelle für ein Jahr ab Erteilung des 

Beschlusses. 

Beim Wohnungseigentum können maximal zwei Personen als Eigentümer ei-

getragen werden. Somit müssen sich größere Erbengemeinschaften vor der 

Eintragung bezüglich des Wohnungseigentumes auseinandersetzen. 

Dadurch, dass Dr. Filip als Gerichtsvorsteher neben dem Grundbuchrecht noch Akten 

anderer Rechtsgebiete bearbeitet, sollte ich in diesen Bereichen viel Rechtliches re-

cherchieren und konnte Dr. Filip somit bei seinen Akten unterstützen. Ich durfte sogar 

für ihn mit einem Notariat telefonieren, um konkrete Fragen zur Akte zu klären. Dr. Filip 

wollte auch häufiger meine persönliche rechtliche Einschätzung zu bestimmten Akten 

oder anstehenden 

Verhandlungen 

wissen. Im Rah-

men einer Ver-

handlung, in Zu-

sammenhang mit 

dem Hass-im-

Netz-Gesetz, sollte 

ich mir auch Ge-

danken über die 

Führung dieser 

Verhandlung ma-

chen und konkrete 

Fragen an die Par-

teien herausarbei-

ten sowie meine ei-

gene Meinung kon-

kret darlegen und 

begründen. 
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Landesgericht/ Staatsanwaltschaft 

Eine Woche meines Aufenthalts bin ich, auf eigenen Wunsch, an der Staatsanwalt-

schaft zugeteilt gewesen. Dort habe ich zuerst eine Führung durch das Gebäude des 

Landesgerichts bekommen.  

Früher war das Gefängnis in einem Teil des Gebäudes des Landesgerichts. 

Inzwischen wurde die Justizvollzugsanstalt allerdings ausgelagert. Es gibt je-

doch noch eine Zelle, welche besichtigt werden kann. 

Zudem erinnert das Gebäude des Landesgerichts in seiner Bauweise sehr an 

einen königlichen Palast. Ebenso fehlt bei allen Darstellungen der Figur der Jus-

titia die symbolische Augenbinde. Dies ist damals, zur Regentschaftszeit der 

Habsburger, bewusst so gebaut worden. Die Habsburger wollten damals durch 

die Justiz nicht die Gleichheit vor dem Gesetz oder einen fairen Prozess für 

jeden durchsetzen. Das Ziel der Justiz war es, die Gesetze der Habsburger und 

somit auch deren Macht zu demonstrieren und stärken.  

Die restliche Zeit bei der Staatsanwaltschaft durfte ich einen Bezirksanwalt bei seiner 

Arbeit begleiten. Dieser hat mir sehr viel Rechtliches erklärt. Zudem durfte ich den 

Bezirksanwalt bei einem Verhandlungstag unterstützen. 

Im Gegensatz zum theoretischen Jurastudium, welches einheitlich für Richter, 

(Staats-) Anwälte und Notare ist, gibt es in Österreich ein anderes Modell. Hier 

studieren die angehenden Magister und bewerben sich anschließend um eine 

praktische „Ausbildung“ auf den jeweiligen Beruf. Die Berufe sind dabei nicht 

direkt abhängig vom Notenerfolg. Ein späterer Berufswechsel zwischen Richter, 

Anwalt und Notar ist nicht vorgesehen. Bei den Staatsanwälten gibt es ebenfalls 

große Unterschiede. Der Staatsanwalt studiert, wie oben beschrieben, mit an-

schließender Gerichtsausbildung und bearbeitet dann die Fälle am Landesge-

richt. Die Delikte vor dem Bezirksgericht werden von Bezirksanwälten übernom-

men. Diese haben eine zweijährige Ausbildung absolviert und dürfen die meis-

ten Verfahrensschritte selbstständig durchführen. Einzelne Dinge, wie Einstel-

lungsbeschlüsse, müssen vom Staatsanwalt zusätzlich genehmigt werden. 

 

Verhandlungen 

Während meines gesamten Aufenthalts hörte ich zahlreichen Verhandlungen des Be-

zirks- und Landesgerichts zu. Vor allem Familien-, Straf- und Zivilverhandlungen. Re-

gelmäßig donnerstags saß ich bei Magister Vincentic, welcher mir die Sachverhalte 

der Verhandlungen und auch Rechtliches erklärte Auch dabei ist mir einiges aufgefal-

len: 

In Strafverhandlungen gibt es für Erwachsene (ab 21 Jahren) keine Anwesen-

heitspflicht. D.h. es wird auch ohne persönliche Anwesenheit und/ oder Vertre-

tung über den Fall verhandelt, solange die Angeklagten vorher vernommen bzw. 

angehört wurden. Damit wird trotzdem das rechtliche Gehört gewahrt.  

Außerdem gibt es in Österreich die Möglichkeit der Diversion im Strafverfahren. 

Dies kann einem unbescholtenen Angeklagten angeboten werden. Dafür muss 

der Angeklagte die Verantwortung für seine Taten übernehmen und erklärt sich 

schuldig. Er muss eine Zahlung oder Sozialstunden leisten. Jedoch ergeht keine 
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Verurteilung durch das Gericht, welche eine Eintragung im Vorstrafenregister 

mit sich bringt. Somit hat ein erstmalig Angeklagter einen „Freifahrtschein“. Dies 

ist allerdings nur bei leichten bis mittelschweren Delikten möglich. Sobald das 

Schöffengericht beteiligt ist oder das Opfer getötet wurde, ist eine Diversion 

nicht durchführbar. Nach einer fünfjährigen Frist, in welcher der Angeklagte 

keine weiteren Straftaten begangen hat, gilt dieser wieder als unbescholten und 

eine erneute Diversion wäre möglich. 

Im deutschen Recht gibt es eine ähnliche Diversion nur im Jugendschutzrecht. 

Dies ist jedoch in Bayern ausgeschlossen. Somit gibt es in Bayern keine ver-

gleichbare Möglichkeit.  

 

Fazit: 

Für meine Zeit in Salzburg bin ich zu-

tiefst dankbar. Ich durfte so viele neue 

Einblicke gewinnen, eine traumhafte 

Stadt für zwei Monate mein Zuhause 

nennen, sehr viele schöne Erinnerun-

gen schaffen und gute Bekanntschaf-

ten knüpfen. 

Die Rechtspfleger waren bemüht mir 

Arbeitsabläufe, österreichisches 

Recht und Akten zu erklären und mir 

Einblicke zu verschaffen. Aufgrund 

der hohen Arbeitsauslastung war dies 

jedoch selten möglich und zeitfüllend. 

Es gab häufig Zeit, in der ich mich 

selbst beschäftigt, bzw. mir Arbeit ge-

sucht habe. Dafür waren die Richter 

sehr aufgeschlossen, freundlich und 

haben mich etwas „an die Hand ge-

nommen“. Sie gaben mir Akten, Auf-

gaben und Muster, an denen ich ar-

beiten und recherchieren durfte. Zu-

dem habe ich sehr vielen Verhandlun-

gen beigewohnt. Die Richter haben häufig Rechtliches sowie Besonderheiten der ein-

zelnen Verhandlungen erklärt und nach persönlichen Einschätzungen gefragt.  

Durch ein wenig Eigeninitiative durfte ich auch Einblicke in andere Berufsgruppen am 

Gericht erhalten und mir so ein noch besseres Verständnis für die Arbeitsabläufe und 

das System verschaffen. 

Die Zeit in der österreichischen Justiz hat mich aber auch schätzen gelernt, was die 

deutsche Justiz technisch zu bieten hat. Zwar ärgert man sich sehr häufig über Forum-

Star und SolumStar, jedoch bieten die Programme viel Komfort und Arbeitserleichte-

rung. Mit ein paar wenigen Häkchen ist ein einheitlicher Beschluss samt Verfügung 

erstellt. Die persönlichen Daten der Parteien werden durch die Datenbank automatisch 

eingefügt und man muss nur Korrekturlesen. Dadurch, dass die österreichische Justiz 
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viel Geld einsparen muss, wird dort mit LibreOffice und Webmail gearbeitet. Jeder Be-

schluss wird eigens verfasst und jedes Mal erneut per Hand getippt oder diktiert. Zwar 

hat jeder Rechtspfleger und Richter seine eigenen Muster, allerdings müssen diese für 

jede Akte erneut abgeändert bzw. neu geschrieben werden. Diesen enormen Zeitauf-

wand erspart man sich in der deutschen Justiz durch unsere Programme. 

Ich wurde am Gericht herzlich aufgenommen und konnte dort viele großartige Men-

schen kennenlernen. Zudem wurde ich eingeladen am Betriebsausflug teilzunehmen. 

Wir machten eine Fotorally durch die Stadt und genossen anschließend ein gemütli-

ches Beisammensein im Innenhof des Landesgerichts. Einmal organisierte ich einen 

Escaperoom, welchen wir zu sechst meisterhaft gelöst haben. Vom Gerichtsvorsteher 

Dr. Filip, wurden ich, mit den anderen zwei Erasmuspraktikanten, zu einer kleinen 

Rundfahrt durch Salzburg mit anschließender Verkostung im Bräustüberl eingeladen. 

Die Stadt Salzburg selbst ist jeden Besuch wert. Es gibt eine recht überschaubare 

Innenstadt, in der aber immer etwas geboten wird. Ich wurde des Öfteren mit Veran-

staltungen, wie Radrennen und Läufen oder Festen überrascht. Die Stadt bietet zahl-

reiche Aktivitäten, Kaffees, Bars und Events, um seine Freizeit tagtäglich besonders 

zu gestalten. Es ist eine gute Mischung aus junger Studentenstadt, traditionellen Ver-

anstaltungen und touristischen Orten. Auch die Menschen vor Ort sind äußerst nett 

und offen.  

Ich kann jedem einen Besuch nur wärmstens empfehlen. 

Alles in Allem werde ich meinen Erasmus-Aufenthalt als äußerst positive Zeit in mei-

nem Gedächtnis behalten. Ich durfte zahlreiche neue Erinnerungen schaffen, Bekannt-

schaften und enge Freundschaften knüpfen und meinen Horizont erweitern. Ich konnte 

auch vieles über mich selbst lernen und bin dadurch weitergewachsen. Ich hoffe in 

Zukunft öfters wiederzukommen und die geknüpften Bekanntschaften weiterhin zu 

pflegen. Die Zeit in Salzburg wird mir für immer eine wertvolle Erinnerung bleiben. 
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